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n �Strassensanierung mit neuem Verfahren
Wie in den meisten Gemeinden sorgt 
das Thema Straßenerhaltung auch in 
Glanegg für rauchende Köpfe. Eine 
Komplettsanierung mit herkömmlichen 
Asphaltierungsverfahren ist derzeit auf-
grund der hohen Kosten fast nicht durch-
führbar. Deshalb haben wir ein Straßen-
teilstück von ca. 800 m am Polnik mit 
der Firma Possehl Spezialbau aus Griffen 
mit einem neuen Verfahren getestet. Die 
Straße wurde mit Dünnschichtdecke Kalt 
saniert und so konnte in kürzester Zeit 
die Griffigkeit und Ebenheit der Fahrbahn wiederherstellt werden. 
Die Nutzungsdauer der Straße kann wesentlich (ca. 10-15 Jahren) 
verlängert werden. Weitere Vorteil, Einsparung der Baukosten von 
mehr als 50 % im Vergleich zu Heißmischgutsanierung.

n ��Mitteilung über die Vorschreibung der 
Grundsteuer, Zweitwohnsitzabgabe;  
Pauschalierte OT/NT

An alle GemeindebürgerInnen der Gemeinde Glanegg!
Seit Oktober 2024 werden die 
•	 Grundsteuer 
•	 Zweitwohnsitzabgabe
•	 Pauschalierte Orts- und Nächtigungstaxe

wieder von der Gemeinde Glanegg selbst und nicht 
mehr über das Kommunale Kompetenzzentrum Feldkir-
chen (KoKoFE) vorgeschrieben.

Derzeit befinden wir uns in der technischen Umstellungs-
phase, welche voraussichtlich mit Ende des Jahres abge-
schlossen sein wird. Nähere Informationen folgen geson-
dert mit den kommenden Vorschreibungen.

Bei Fragen im Zusammenhang mit der Grundsteuer ste-
hen Ihnen Frau Schnabl-Kogler und Herr Mag. Rössler zur 
Verfügung.

Auskünfte in den Bereichen Zweitwohnsitzabgabe und 
pauschalierte Orts- und Nächtigungstaxe erhalten Sie bei 
Frau Martinz.

Heizzuschuss in Höhe von € 180,00 Einkommensgrenze
(monatlich netto)

bei Alleinstehenden / Alleinerziehern € 1.270,-

bei Haushaltsgemeinschaften von zwei 
Personen (z.B. Ehepaare, Lebensgemein-
schaften, Elternteil mit volljährigem Kind)

€ 1.840,-

Zuschlag für jede weitere im 
gemeinsamen Haushalt lebende Person 
(auch Minderjährige)

€ 360,-

Heizzuschuss in Höhe von € 110,00 Einkommensgrenze
(monatlich netto)

bei Alleinstehenden / Alleinerziehern € 1.510,-

bei Haushaltsgemeinschaften 
von zwei Personen (z.B. Ehepaare, 
Lebensgemeinschaften, Elternteil 
mit volljährigem Kind)

€ 2.080,-

Zuschlag für jede weitere im 
gemeinsamen Haushalt lebende 
Person (auch Minderjährige)

€ 360,-

n �HEIZZUSCHUSS 2024/2025
Antragstellung ab sofort bis 31. März 2025 möglich!

Wer kann eine Unterstützung erhalten?
Alle Personen bzw. Familien, deren Gesamteinkommen 
die nachstehend angeführten Einkommensgrenzen nicht 
übersteigen, haben nach dem Kärntner Sozialhilfegesetz 
einen Anspruch auf Gewährung des Heizzuschusses.

Innerhalb einer Haushaltsgemeinschaft sind alle Ein-
künfte zusammenzurechnen.

Nicht als Einkünfte gelten Familienbeihilfen, Pflege-
gelder, Wohnbeihilfen, Familienboni, Naturalbezü-
ge, Einmalzahlungen, Lehrlingsentschädigungen von 
minderjährigen Personen und  Leistungen des Sozia-
lentschädigungsrechts.

Mitzubringen sind:
Nachweise über die Höhe der Einkünfte aller im ge-
meinsamen Haushalt lebender Personen und die Kon-
tonummer mit IBAN für die Überweisung.

Auskünfte: Gemeindeamt Glanegg, Fr. Wernig Christine,  
Tel. 04277/2276 -22 und Fr. Chiara Martinz, Tel. 
04277/2276-15.

Friedlach 80, 9555 Glanegg
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n �Jugend pflanzt Zukunft an der Glan
Gehölze an Fließgewässern prägen die vielfältigen Lebensräu-
me im Übergangsbereich der Gewässer und seinem Umfeld 
entscheidend.

Durch die steigenden Lufttemperaturen und die fehlende Be-
schattung steigt die Wassertemperatur unserer heimischen Bä-
che und Flüsse zunehmend. 
Das kann dramatische Auswirkungen auf das Ökosystem am 
und im Gewässer haben. Eine wirksame Methode die Was-
sertemperatur dauerhaft und nachhaltig zu senken, ist die 
Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines durchgehenden und 
schattenspendenden Ufergehölzsaumes. Auch an der Glan gibt 
es weite Abschnitte mit mangelnder Beschattung aufgrund 
fehlender Ufergehölze. Gewässerbegleitende Gehölzbestände 
bewirken durch ihre Wurzeln aber auch eine stabile Uferbefe-
stigung und bieten Unterschlupf für Fische und andere Orga-
nismen und verbessern damit maßgebend den gewässerökolo-
gischen Lebensraum. 
Um u.a. einer Erwärmung der Glan entgegen zu wirken, ist 
im Zuge der jährlichen Instandhaltung im Gemeindegebiet von 
Glanegg eine Bepflanzung von über 1000 Bäume und Sträu-
cher an den Glanufern geplant. 

Gemeinsam mit den Schülern der dritten und vierten Klasse 
der Volkschule Glanegg werden im Zuge eines Aktionstages 
ein Teil der Bäume und Sträucher an der Glan gepflanzt. Lan-
desrat Daniel Fellner freut sich über das große Interesse und 
Engagement der Jugend am Projekt. „Mit dieser Bepflanzungs-
aktion leisten wir einen wichtigen Beitrag, um das funktionie-
rendes Ökosystem an der Glan zu erhalten. 

Mit der Teilnahme der Volkschule lässt sich das Bewusstsein 
für unsere Umwelt schon in jungen Jahren stärken und unsere 
Kinder erfahren außerdem, wie jeder einzelne seinen Beitrag 
leisten kann, um die Natur zu schützen“, so Daniel Fellner. Die 
Bevölkerung ist recht herzlich eingeladen an diesem Aktions-
tag teilzunehmen, Gehölze an der Glan zu pflanzen und damit 
ein Zeichen zum Schutz der heimischen Gewässer zu setzen.

Der Aktionszeitraum findet am 
Montag, den 11.11.2024 von 09:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr statt.

Bei Schlechtwetter wird ein Ersatztermin am 12.11.2024 um 
die gleiche Uhrzeit stattfinden. Treffpunkt ist der Pausenhof 
der Volkschule Glanegg.
 
Getränke und Verpflegung werden von der Gemeinde Glanegg 
zur Verfügung gestellt. Die Aktion basiert auf freiwilliger Ba-
sis und es entstehen keine Kosten für Helfer. 

Wichtig für Helfer ist ein rutschfestes Schuhwerk. Wer eine 
Handschaufel, eine Gießkanne und Arbeitshandschuhe Zu-
hause hat, kann diese gerne für den eigenen Einsatz mitneh-
men. Alle Projektbeteiligten freuen sich auf ein zahlreiches 
Erscheinen.

Dieses Projekt wird durch das Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, dem 
Land Kärnten und dem Wasserverband Glan zu jeweils einem 
Drittel finanziert. 

n �Fremdwassereintritte in unser Kanalsystem
An alle Grundstückseigentümer und Verwalter in der  
Gemeinde Glanegg!
Bei starken Niederschlägen und Unwettern in letzter Zeit kam 
es immer wieder zu Überflutungen durch Oberflächenwässer aus 
Straßen- bzw. Einfahrtsbereichen. Dabei ist es aufgefallen, dass 
noch zusätzlich Oberflächenwässer aus dem Privatbereich auf öf-
fentliche Wege und Straßen gelangen, aber auch teilweise in das 
Kanalnetz der Gemeinde Glanegg eingeleitet werden. Von Seiten 
der Gemeinde möchten wir darauf hinweisen, dass private Ober-
flächenwässer nicht auf und über öffentliche Flächen abgeleitet 
werden dürfen, sondern auf Eigengrund zu entsorgen sind.  Auch 
ist unser Kanalnetz ein reiner Schmutzwasserkanal und KEIN 
Mischkanal. Durch eine illegale Einleitung von Regenwässern 
und Oberflächenwässern von privaten Wohngebäuden bzw. Zu-
fahrten erhöht sich die an den Reinhalteverband St. Veit/Glan 
weitergeleitete Schmutzwasserfracht, für dessen Klärung entspre-
chend hohe Kosten anfallen. Das wiederum erhöht die Kosten für 
die Kanalbenützung für jeden einzelnen Verbraucher. 
Sie werden daher darauf aufmerksam gemacht, ihre Ablei-
tungen regelmäßig zu überprüfen und bei einem eventuellen 
Missstand diesen „ unverzüglich“ zu beseitigen. 
Weiters möchten wir Sie hiermit informieren, dass laufend Über-
prüfungen durch die Gemeinde Glanegg stattfinden. Sollten Miss-
stände aufgedeckt werden, werden die betroffenen Besitzer un-
verzüglich zur Beseitigung aufgefordert. 
Es wird auf folgende gesetzliche Grundlagen verwiesen:
1.	� Gemäß § 20 der Kärntner Bauvorschriften K-BV sind Dach- 

und Niederschlagswässer in geeigneten Anlagen (Sickergru-
ben, Sickerschächte etc.) auf Eigengrund zur Versickerung zu 
bringen!

2.	� Gemäß § 42 des Kärntner Straßengesetzes K-StrG ist die Ab-
leitung von Dach- bzw. Niederschlagswässer auf Straßen und 
Wege verboten!

3.	� Weiters wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Ein-
leitung von Dach- und Oberflächenwässer in den Schmutzka-
nal der Gemeinde Glanegg „verboten“ ist!

n �TAUWETTERPERIODE 2025 –  
GEWICHTSBESCHRÄNKUNGEN

Die Gemeinde Glanegg darf Sie darauf aufmerksam machen, dass 
mit Einsetzen der Tauwetterperiode – erfahrungsgemäß ca. An-
fang März bis ca. Mitte April (die Tauwetterperiode kann auch 
früher einsetzen und länger andauern) auch wieder die alljähr-
lich wiederkehrenden Gewichtsbeschränkungen auf Gemeinde- 
und Verbindungsstraßen in Kraft treten werden. Es dürfen grund-
sätzlich nur Transporte in der Tauwetterperiode durchgeführt 
werden, die gesetzlich geregelt sind. Es werden diesbezüglich 
strengere Kontrollen durchgeführt werden und es werden seitens 
der Gemeinde Glanegg keine Ausnahmen erteilt. Die Gewichts-
beschränkungen gelten für alle Verkehrsteilnehmer!
Wir dürfen Sie, geschätzte GemeindebürgerInnen und Fir-
menleitungen, im öffentlichen Interesse und im Sinne eines 
guten Miteinanders, höflich wie eindringlich ersuchen, 
eventuell notwendige Transporte wie
•	 Heizöl- und Pelettstransporte, andere Heizmaterialien,
•	 Baustellentransporte,
•	 Holzfuhren, Holzlieferungen und
•	� sonstige Transporte die nicht gesetzlich geregelt sind,-

jetzt schon zu planen, dass diese nicht in die Tauwetter-
periode fallen.

Danke für Ihr Verständnis und ihre Rücksicht auf die neu sa-
nierten Straßen!
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n �Der Winter steht vor der Tür!
Bitte unterstützen Sie auch mit Ihrer Mithilfe einen rei-
bungslosen Winterdienst im Gemeindegebiet!

Alljährlich stellen die Schneemassen eine große Herausforde-
rung dar – ob für Grund- oder Hausbesitzer , den Schneeräum-
dienst der Gemeinde oder ausgelagerter Organisationen.
Die Schneeräumfahrzeuge sind auch heuer wieder entsprechend 
ausgerüstet und bereit für die  Einsätze. Schneestangen werden 
gesetzt und auch die Splitbehälter und Streukästen sind befüllt 
worden. Geräumt und gestreut wird nach einem festgelegten 
Plan. Aufgrund der Vielzahl an Straßenkilometern, Nebenstra-
ßen, Radwegen etc. ist es hoffentlich für jedermann verständ-
lich, dass nicht sofort überall der Schnee entsprechend entfernt 
werden kann und auch die Streuung unmittelbar erfolgt.
Unsere Mitarbeiter sind bei Schneefall und Glätte bereits in den 
Nachtstunden im Einsatz, müssen jedoch auch auf die gesetz-
lich vorgeschriebenen Ruhezeiten nach solchen Einsätzen ach-
ten. Bitte also um Ihr Verständnis.
Gleichzeitig bitten wir Sie aber auch inständig, soweit möglich, 
unsere Schneeräumdienste zu unterstützen.

DANKE FÜR IHRE MITHILFE!!!!

Auch ersuchen wir alle Anrainer und Besitzer von betreuten 
Wegen darauf zu achten, dass die Befahrung durch die 
Schneeräumfahrzeuge auch möglich gemacht wird.Stauden und 
Bäume sowie herabhängende Äste sind unbedingt zu entfernen.

Wir möchten Sie auch – wie jedes Jahr – auf die Räumpflicht 
des Anrainers gemäß §93 Abs. 1 StVO aufmerksam machen:

•	� Gem. § 93 Abs. 1 StVO haben Anrainer innerhalb von Orts-
gebieten in der Zeit von  6:00 bis 22:00 Uhr die Pflicht, Geh-
steige oder dort, wo es keine Gehsteige gibt, die Straßenränder 
von Schnee und Verunreinigungen zu säubern sowie bei Be-
darf mit Streugut zu bestreuen. Diese Verpflichtung trifft ex 
lege den an die Straße angrenzenden Grundstückseigentümer .

•	� Schneewechten oder Eisbildungen von den Dächern ihrer an 
der Straße gelegenen Gebäude bzw. Verkaufshütten müssen 
entfernt werden.

•	 �Zum Ablagern von Schnee aus Häusern oder Grundstü-
cken auf die Straße ist eine Bewilligung der Behörde erfor-
derlich Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn das Vorhaben 
die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs nicht 
beeinträchtigt.

•	� Die Säuberungspflicht der Anrainer erstreckt sich auch 
auf die Abfuhr der Schneehäufungen und umfasst auch 
den durch einen Schneepflug auf den Gehsteig verbrach-
ten Schnee.

•	� Ein Verbringen von Schnee aus der eigenen Einfahrt und 
dem Gehsteig oder auf die Straße ist verboten.

Die Gemeinde Glanegg ersucht außerdem alle Grundstück-
seigentümer, die im Zuge der Schneeräumung zu befahrenden 
Straßen in entsprechenden Zustand zu halten, d. h. Stauden 
und Bäume sowie herabhängende Äste sind unbedingt vor 
dem ersten  Wintereinbruch zu entfernen.

RÄUMPFLICHT DER GEMEINDE – NUR AUF  
ÖFFENTLICHEN WEGEN

Wir möchten hier nochmals dezidiert festhalten, dass die 
Räumverpflichtung für die Gemeinde grundsätzlich nur 
für öffentliche Wege gilt.

Die Gemeinde Glanegg hat in der Vergangenheit auch Wege, 
welche sich in Privatbesitz bzw. in Besitz von Weg oder Be-
sitzgemeinschaften befinden, im Zuge des Winterdienstes mit-
betreut und wird diese auch bis auf weiteres betreuen. 

Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass diese Räumung 
die einzelnen Eigentümer nicht von ihren gesetzlichen Pflichten 
und ihrer Haftungsverantwortung befreit. Wir weisen auch da-
rauf hin, dass diese Räumung derzeit weitestgehend unentgelt-
lich erfolgt, was aber nicht bedeutet, dass dies auch zukünftig so 
bleiben wird.

Wegehalterpflicht 

Wird durch einen mangelhaften Zustand eines Weges ein Scha-
den verursacht, so haftet derjenige, der für den ordnungsge-
mäßen Zustand des Weges als Halter verantwortlich ist. Dies 
kann bei privaten Wegen keinesfalls die Gemeinde sein!

Sollte eine Räumung trotzdem durch die Gemeinde durchgeführt 
werden, müssen sich diese Wege in einem räumbaren Zustand 
befinden, d.h. keine großen Löcher, Ausschwemmungen etc.  
Die Gemeinde macht nochmals darauf aufmerksam, dass dies-
bezüglich Haftungen zur Gänze der Wegbesitzer trägt!

Auf eine gute Zusammenarbeit im heurigen Winter!
Unser Schneeräumteam gibt sein Bestes!!!!
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Wir gratulieren unseren Geburtstagskindern

75. Geburtstag
Valent Waltraud 
Mautbrücken
Rudolf Alois
Glanegg
Wolfer Klaus
Glanegg
Bleiweiß Elisabeth
Kadöll

70. Geburtstag
Fischer Olga
Glanegg

90. Geburtstag
Suppik Christine 
Schwambach

Alois Rudolf (75)

n Hochzeiten

Haslauer Hermann & Nagele 
Katharina 07.09.2024

Laschober Dominik & Wen-
delsberger Sabrina 28.09.2024

Gratzer Ewald & Schmidt Jasmin  (ohne Bild) 08.10.2024

Wir trauern um….
Gössinger Anna, St. Leonhard
Frießer Aloisia, Glanegg

n �Apfelfest zu Erntedank im Kindergarten
Am 18.09.2024 feierte der Kindergarten und die Kindertagestät-
te Glanegg ihr Apfelfest. Unser Apfelbaum Jonathan hatte heuer 
wieder reichlich Äpfel am Baum.  So konnte jedes Kind mit Hilfe 
der Pädagoginnen die Leiter emporsteigen und einen Apfel für das 
eigene Körbchen ernten. Die ersten frisch gepflückten Äpfel waren 
ein Hochgenuss und  mussten sofort verspeist werden. Mit der rest-
lichen Ernte wurde dann gemeinsam mit den Kindern Apfelstrudel 
und Apfelmus gekocht. Was für ein Spaß!
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n �Gästeehrung bei Familie Kanatschnig in Bach
Familie Döbler aus Magdeburg, Deutschland blickten im Juli 
2024 bereits auf 5 Urlaubsjahre bei der Familie Kanatschnig 
vlg Matl in Bach zurück. Aus diesem Anlass bedankte sich die 
Gemeinde Glanegg,  vertreten durch Gemeinderat Mario Malle  
für die Urlaubstreue.

n �20 Jahre Firmenjubiläum Mähbetrieb Haberl 
Arthur Franz in Paindorf

Der Mähbetrieb Haberl mit Sitz in Paindorf 14, 9555 Glanegg 
feierte am 20. September 2024 sein 20-jähriges Bestehen. Die 
Gemeinde Glanegg möchte sich für die 20 Jahre vertrauens-
volle Zusammenarbeit recht herzlich bedanken. Zum runden 
Jubiläum gratulierte auch Bürgermeister Arnold Pacher sowie 
Altbürgermeister Guntram Samitz.
Wir wünschen für die Zukunft alles Gute und weiterhin gute 
Zusammenarbeit.

n �40 Jahre Winterdienst – EINE ÄRA GEHT ZU 
ENDE 

Familie KANATSCHNIG aus Bach beendet die Tätigkeit 
des Winterdienstes. Die Gemeinde Glanegg bedankt sich bei 
der Familie KANATSCHNIG ALOIS und KANATSCHNIG  
MICHAEL aus Bach, für insgesamt 40 Jahr Winterdienst. 
Bereits im Jahre 1983 begann Alois Kanatschnig mit der 
Schneeräumung und wurde in den letzten Jahren von Sohn  
Michael unterstützt bzw. abgelöst.
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und euren unermüd-
lichen Einsatz und weiterhin alles Gute für die Zukunft.

n �Bericht der Freiwillige Feuerwehr Glanegg – 
Maria Feicht	

In den Monaten Septem-
ber und Oktober stand auch 
die Teilnahme an mehreren 
Leistungsüberprüfungen am 
Programm. So nahmen im 
September 3 Kameraden - BI 
Fischer Manuel, V Sallinger 
Wolfgang und  FM Haberl 
Maximilian - an der tech-
nischen Leistungsüberprü-
fung in Bronze, mit Erfolg in 
Feldkirchen teil. Im Oktober 
nahm unser Kommandant 
OBI Töplitzer Manuel ge-
meinsam mit Kameraden der FF Tiffen und FF Glanhofen, mit 
einer Mannschaft an der technischen Leistungsüberprüfung in 
Silber in Drobollach teil.

Mitte September wurde wegen der enormen Niederschlags-
mengen und der unzähligen Katastrophengebiete der KAT-
ZUG 4 (FE/SV) nach Niederösterreich – Stockerau alarmiert. 
Vom 17.9 bis 18.9 rückten 3 Kameraden - OBI Töplitzer Ma-
nuel, V Pries Jürgen und OFM Rogatsch Rafael mit dem KLFA 
+ Anhänger und mehreren Hochwasserpumpen gemeinsam 
mit dem KAT-ZUG nach Niederösterreich aus. Nach rund 24 
Stunden Einsatzzeit konnten von unserem KAT-ZUG, 91 Kel-
ler ausgepumpt und ausgeräumt werden bevor es wieder nach 
Kärnten ging. In den Monaten September und Oktober muss-
ten 8 Einsätze bewältigt werden. Ebenso wurden 13 Übungen 
durchgeführt, unter anderem mehrere Gesamtübungen und eine 
Funkübung in St. Urban bei der 4 Feuerwehren teilnahmen.

Am 18. und 19.10 fand eine große Waldbrandübung in Salzburg 
(Untersberg) mit der neu gegründeten „KAT - EINHEIT AUS-
TRIA“ statt. Ziel dieser Einheit und Übung ist es, aufgrund der 
immer häufiger werdenden großen Waldbrände in ganz Europa 
eine Einheit zu bilden, welche auf Anforderung der betroffen 
Länder in die Gebiete zur Brandbekämpfung ausrückt. Mit dabei 
in dieser Einheit unser KDT. OBI Töplitzer Manuel.

„Alle guten Dinge sind drei“
Drei unserer Kameraden – Wieser Christoph, Lotteritsch Mar-
kus und Polanig Patrick, feierten Anfang Oktober ihren 30. Ge-
burtstag. Auch auf diesem Wege möchten wir euch nochmals 
gratulieren und wünschen euch alles Gute im neuen Lebensjahr. 
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n �Tag der älteren Generation
Der Tag der älteren Generation am 19. Oktober 2024 fand wie-
der im Mehrzwecksaal der Volksschule Glanegg statt. Von 457 
eingeladenen GemeindebürgerInnen über 65 Jahre konnten 115 
begrüßt werden. 

Die Ehrungen wurden von Bürgermeister Arnold Pacher und Vi-
zebürgermeister Wolfgang Leitner durchgeführt.

Kulinarisch wurden die Senioren und Seniorinnen von der „Ka-
döllawirtin Sabrina“ verwöhnt. Musikalisch wurde die Veran-
staltung von Miklautz Erna und Goritschnig Karl umrahmt.

Die ältesten anwesenden GemeindebürgerInnen waren:
Frau GANTSCHACHER Justina		  93 Jahre
Frau PAJNIK Eva			   90 Jahre
Frau SUPPIK Christine			   90 Jahre
Herrn KANATSCHNIG Silvester		  90 Jahre
Frau RÖSSLER Susanne			   89 Jahre
Herrn RIAUTSCHNIG Adolf		  89 Jahre
Herrn PACHER Walter			   88 Jahre
Frau SCHWARZL Walpurga		  88 Jahre
Frau GÖSSINGER Gottfrieda		  86 Jahre
Herrn GÖTZHABER Michael		  86 Jahre
Frau STEINMETZ Sieglinde		  84 Jahre
Herrn SCHWARZL Franz			  84 Jahre

Am Programm stand auch die Sportlerehrung von Herrn  
Mario Leitner.
Bürgermeister Arnold 
Pacher konnte Herrn 
Leitner im Namen 
der Gemeinde Gla-
negg für die hervor-
ragenden sportlichen 
Leistungen die herz-
lichsten Glückwün-
sche aussprechen. 
2024 Vize Europameister Kajak Slalom der Herren.

Gantschacher Justina.(93)

Suppik Christine (90)

Pacher Walter (88)

Gössinger Gottfrieda (86)

Steinmetz Sieglinde (84)

Götzhaber Michael (86)

Schwarzl Franz (84)
und Walpurga (88)

Kanatschnig Silvester (90)

Pajnik Eva.(90) n �„Verein zur Erhaltung des Brauchtums –  
Familie Leeb“

Nikolo Hausbesuche
mit traditionellen Perchten
am 5. und 6. Dezember 2024
ab 16.00 Uhr 
(freiwillige Spende)
Wir bitten um telefonische 
Vorbestellung bis Ende No-
vember! 
Telefon: 0664/43 05 699 

 Die Gemeindezeitung:
Ihr zuverlässiger Werbepartner
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n Bevorstehende Veranstaltungen 

NOVEMBER:

11.11.	 �Jugend pflanzt Zukunft an der Glan,  
Treffpunkt 9:00 Uhr, VS Glanegg

24.11	� Verkaufsausstellung, Trachtenfrauen Glanegg 
im Mehrzwecksaal

30.11.	 Advent in Glanegg

DEZEMBER:

01.12.	 �Kirchenkonzert Musikverein Liebenfels,  
Kirche Maria Feicht

04.12.	 �Lehrlingscasting, Wirtschaftskammer,  
Mehrzwecksaal Glanegg

12.12.	 Gemeinderatssitzung

14.12.	 Pensionistenverband Glanegg, Weihnachtsfeier

22.+
23.12. 	 Friedenslicht Feuerwehr Glanegg-Maria Feicht,

31.12.	 Silvester-Fackel-Sternwanderung mit 
		  Jahresschlussandacht, 18:30 Uhr, Pfarrkirche Friedlach



10
Amtliches Mitteilungsblatt



11
Amtliches Mitteilungsblatt



Amtliches Mitteilungsblatt
12

Amtliches Mitteilungsblatt

TRACHTENFRAUEN GLANEGG
HOTEL | RESTAURANT | ERLEBNISWELT

S

Fam. Kogler • Steinweg 6 • 9554 St. Urban • 04277/8329  
karriere@kogler.co.at • www.koglers-pfef fermuehle.at
Sie finden uns auf facebook, Instagram, holidaycheck, tripadvisor

Komm in unser”Team mit Pfeffer“
ab sofort stellen wir ein

RESTAURANT-SERVICE-MITARbEITER
Jahresstelle – 20 bis 25 Stunden – Jedes Alter willkommen!

(m/w/d)

Was Sie mitbringen sollten 
und wir uns erwarten:
- Freude an der Arbeit mit Gästen
- Freundliches und sauberes Auftreten
- Verlässlichkeit und Pünktlichkeit

Sigrid & Karl Kogler

Wir freuen uns 
auf Ihre bewerbung!
▶ gleich anrufen unter 

04277/8329 oder
▶ schrif tlich an 

karriere@kogler.co.at

Stellenbeschreibung:
- Teilzeitstelle mit Inkasso

plus Trinkgeld
- Entlohnung ab € 2.400,– brutto 

auf Vollzeitbasis
- 5 Tage Woche –

Überzahlung je nach Qualifikation
- Dienstzeit immer abends 

ab ca. 17 Uhr
- Hotelgäste Service
- Frühstück aufdecken 
- Vorbereitungs- und Nacharbeiten
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